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Anmeldung zum Einzel-Sprachtraining 
 
 

Ich,  ..............................................................................  melde mich hiermit verbindlich für 

die unten angegebenen Module des Lernen 8 – Einzel-Sprachtrainings an. 

Der Kursbeitrag hierfür beträgt € ................... . 
 

Gemäß §6,Abs.1,Zi.11,lit.a UStG 1994 sind Umsätze von Maturaschulen von der MwSt. befreit 
 

Die umseitigen Bedingungen zur Kursteilnahme habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

................................................  .............................................. 
Ort,  Datum     Unterschrift 

 
 

Kursteilnehmerdaten 
  Name :   ________________________ Vorname : _______________________ 

  Adresse : ___________________________________________________________ 

  Telefon : _______________________  e-mail : ___________________________ 

  Ich bin damit einverstanden, Informationen von Lernen 8 auch per e-mail zu erhalten 

   Ich bin Mitglied von ab5zig – Mitgliedsnummer _________ 

   Wodurch sind Sie auf Lernen 8 aufmerksam geworden?   __________________________________ 
 

 

Kursdaten 
Gebuchte Module:  

 

      MODUL            SPRACHE 
 

  Grundkurs     A1    A2    Deutsch 
  Konversation     B1   B2    Englisch 
  Perfektion      C1   C2    Französisch 
          Italienisch 
  Einzeltraining       Spanisch 
   _____  Stunden à  45 Min..    Russisch 
     à  60 Min.    ____________ 

 

Art der Bezahlung:  
 

Die Kursgebühr wird bezahlt als 
 

  Gesamtbetrag:  1x € ________  monatliche Teilbeträge:  __x € ______ 
 

 

B i t t e  w e n d e n  !  



 
Vertragsbedingungen 

 
 

Der Kursbeitrag enthält den angebotenen und vereinbarten Unterricht und alle von den Trainern im Kurs 
ausgegebenen Lernunterlagen. Nicht enthalten sind selbst zu besorgende Bücher sowie Eintritte und 
sonstige Konsumationen bei Exkursionen. 
 
Die Kursgebühr bzw. der erste Teilbetrag sind bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn zu bezahlen. 
 
Wird die Zahlungsfrist eines Teilbetrages um mehr als 14 Tage überschritten, so wird nach 
Zahlungsaufforderung der gesamte offene Restbetrag fällig. 
 
Alle Lernen 8 durch unsachgemäße Behandlung oder mutwillige Beschädigung der Schuleinrichtung 
entstandenen Kosten sind vom Kursteilnehmer zu ersetzen. 
 
Während der Schulferien (gemäß Ferienordnung des SSR für Wien) sowie an Feiertagen findet generell kein 
Gruppenunterricht statt, diese Kurseinheiten entfallen. Einzelunterricht kann individuell vereinbart werden. 
 
Lernen 8  behält sich das Recht vor, die Reihenfolge und Unterrichtszeiten der einzelnen 
Gruppenkurseinheiten sowie die jeweiligen Trainer zu bestimmen. 
 
Die Mindestteilnehmerzahl pro Kursgruppe beträgt 5 Teilnehmer. Bei Unterschreiten dieser 
Mindestteilnehmerzahl kann der Unterricht auf Wunsch der Kursteilnehmer in aliquot verkürzter Form oder 
bei entsprechender Aufzahlung in vollem Umfang geführt werden. Ist dies nicht möglich, so wird dieser Kurs 
auf einen späteren Zeitpunkt verlegt und die Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. 
 
Ein Fernbleiben vom Unterricht, sei es begründet oder unbegründet hat keinen Einfluß auf die eingegangene 
Zahlungsverpflichtung. Versäumte Unterrichtseinheiten können weder nachgeholt noch bar abgelöst 
werden. 
 
Ein Rücktritt von einer verbindlichen Kursanmeldung mittels eingeschriebenen Briefes oder 
empfangsbestätigten e-Mails ist jederzeit möglich. Bei Rücktritt bis drei Werktage vor Kursbeginn ist eine 
Stornogebühr von 20%, bei Rücktritt innerhalb dreier Werktage vor Kursbeginn 50% der gesamten 
Kursgebühr zu entrichten. Bei späterem Rücktritt verfällt die gesamte einbezahlte Kursgebühr. 
 
 
 
Sondervereinbarungen bedürfen für Ihre Gültigkeit der Schriftform. 

 
 

Als Gerichtstand wird Wien vereinbart. 
 

Stand: August 2024 


